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1. Voranzeige Datum Gemeindeversammlung 
 
Die nächste Gemeindeversammlung findet am Dienstag,  
9. Juni 2026, 20.15 Uhr, im Schulhaus statt. 
 
 
2. Deckbelag vor dem Wald und in der Dorfstrasse 
 
Die Bauarbeiten der Jungfraubahn AG für die Erdverlegung 
der Mittelspannungsleitung sind in vollem Gange. In diesem 
Zusammenhang wurde die Einfahrt in die Gemeindestrasse 
vor dem Wald instandgesetzt. Die Deckbelagsarbeiten wer-
den im Jahr 2027 ausgeführt.  
 
Aus Kostengründen ist der Einbau des Deckbelages in der 
Dorfstrasse ebenfalls für 2027 vorgesehen.  
 
 
3. Blumen und Setzlinge 
 
Die Friedhofgärtnerei Gsteig, (bei der Kirche Gsteig), 3814 
Gsteigwiler, bietet Blumen und Setzlinge an (Selbstbedie-
nung möglich).  
 
 
4. Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern ent-

lang von Strassen und Wegen 
 
Die Strassenanstösser werden ersucht, Äste und andere Be-
pflanzungen bis zum 30. Juni 2026 und im Verlaufe des Jah-
res nötigenfalls erneut auf das vorgeschriebene Lichtmass 
zurückzuschneiden.  
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Hecken, Sträucher, Anpflanzungen müssen seitlich mindes-
tens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhän-
gende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhal-
tenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- 
und Radwegen muss eine Höhe von 2.50 m freigehalten 
werden.  
Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträch-
tigt werden. 
 
 
5. Grünabfuhr 
 
Bitte stellen Sie Garten- und Rasenabfälle in Rollcontai-
nern bereit (Art. 3 der Abfallverordnung). Keine anderen 
Gebinde. Vielen Dank. 
 
 
6. Neophyten 
 
Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen. Die Neophyten 
bitte NICHT im Gartenkompost entsorgen, sondern im 
Hauskehricht oder im Neophytencontainer beim Gemeinde-
werkhof in Zweilütschinen. Besten Dank! 
 
In der Beilage finden sie den Prospekt «Einheimische Pflan-
zen statt invasive Neophyten». 
 
 
7. Papier- und Kartonsammlung 
 
Die Schule Gündlischwand und Lütschental führt die nächste 
Papier- und Kartonsammlung am folgenden Datum durch: 
 
►  Mittwoch, 29. April 2026, ab 07.30 Uhr in Gündlischwand  
 ab ca. 11.00 Uhr in Lütschental  ◄ 
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8. Schwellenkorporation Gündlischwand 
 
Ordentliche Versammlung 
Mittwoch, den 13. Mai 2026, 20:00 Uhr im Schulhaus 
 
Traktanden 
  
Wahl des Stimmenzählers 

1. Protokoll vom 30.04.2025 
2. Jahresrechnung 2025 und Nachkredite 
3. Wahlen 

Zur Wahl steht: 
1 Mitglied des Vorstandes 

4. a) Budget der Erfolgsrechnung 2027 
b) Kenntnisnahme Finanzplan 2025-2030 

5. Verschiedenes 
 
Das Protokoll dieser Versammlung liegt vom 21.05.2026 bis 
am 19.06.2026, bei der Gemeindeverwaltung zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf. Einsprachen sind während der 
Auflagefrist schriftlich bei der Schwellenkommission einzu-
reichen. Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse 
sind schriftlich und begründet innert 30 Tagen beim Regie-
rungsstatthalteramt Interlaken einzureichen.  
 
Festgestellte Verfahrensmängel müssen während der Ver-
sammlung gerügt werden. 
 
Alle Stimmberechtigten sind zu der Versammlung herzlich 
eingeladen. 
 
Gündlischwand, den 01.04.2025 
           
Die Schwellenkommission 


